
lagen schuldhaft verursacht worden sind. Im Post
scheck-, Postsparkassen- und Postgeldübermittlungs
dienst haftet die Deutsche Post auch für unabwend
bare Gewalt. Sie ist von der Schadensersatzpflicht be
freit, wenn Sendungen unbeanstandet ausgehändigt 
und Schäden ihr nicht unverzüglich mitgeteilt worden 
sind, ferner bei Verzugsschäden und bei Schäden, die 
durch unrichtig erteilte Auskunft entstehen. Es ist 
selbstverständlich, daß die Mitarbeiter der Deutschen 
Post diese Ausnahmeregelungen nicht als Freibrief für 
mangelhafte Dienstleistungen betrachten. Der Ersatz
anspruch für oder gegen die Post ist, soweit keine 
ausdrückliche Sonderregelung erfolgt ist12, im Zivilver
fahren vor den Gerichten geltend zu machen.

Mit dem neuen Gesetzeswerk ist auch in der Richtung 
ein großer Schritt vorwärtsgetan worden, daß — für ganz 
Deutschland erstmalig und vorbildlich — das Post- und 
Fernmeldegeheimnis konkretisiert und nach allen Sei
ten hin geschützt worden ist. Aufbauend auf Art. 8 
unserer Verfassung, die das Postgeheimnis gewährlei
stet, ist es den Mitarbeitern und Beauftragten der 
Deutschen Post nicht nur untersagt, unbefugt vom In
halt verschlossener Postsendungen Kenntnis zu neh
men, sondern auch unbefugt den Inhalt von offenen 
Postsendungen (z. B. von Postkarten) anderen mitzu
teilen. Nimmt man noch hinzu, daß es auch ausdrück
lich verboten ist, bekanntzugeben, wer Anlagen der 
Deutschen Post zur Nachrichtenbeförderung, Nachrich
tenübermittlung, Postkleingutbeförderung oder Geld
übermittlung benutzt oder benutzt hat, so ist schon 
daraus ersichtlich, wie hier unter Schließung empfind
licher Gesetzeslücken ein realer Schutz des Post
geheimnisses gewährt wird. Dieser Schutz wird noch 
wesentlich ergänzt und verstärkt durch die am Schluß 
zu behandelnden neuen Strafbestimmungen.

*

Die großen Erfolge, die die Werktätigen in der Deut
schen Demokratischen Republik auf allen Gebieten des 
wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus errungen 
haben, spiegeln sich in der gesetzgeberischen Aktivität 
wider, die im vergangenen Quartal auch auf dem Ge
biet der S o z i a l p o l i t i k  zu verzeichnen ist. Her
vorzuheben ist hier die Verordnung über die Erhöhung 
der Renten der Sozialversicherung der Arbeiter und 
Angestellten und der Renten für Mitglieder sozialisti
scher Produktionsgenossenschaften und Mitglieder der 
Kollegien der Rechtsanwälte vom 9. April 1959 (GBl. I 
S. 313). Danach sind ab 1. Mai 1959 die Vollrenten um 
10 DM monatlich, die Ehegatten- und Kinderzuschläge 
bei Rentenempfängern sowie die Halbwaisenrenten um 
5 DM monatlich erhöht worden, was für etwa drei 
Millionen Rentner zu einer Erhöhung ihres Einkom
mens um jährlich insgesamt 333 Millionen DM geführt 
hat.

Zu einer beträchtlichen Erhöhung der sozialen Sicher
heit unserer Werktätigen führt auch die Verordnung 
über die Verbesserung der Leistungen der Sozialver
sicherung vom 18. Juni 1959 (GBl. I S. 605). Während 
bisher die Pflege in Sanatorien und Krankenhäusern 
aus Mitteln der Sozialversicherung zeitlich begrenzt 
war (sie dauerte im Höchstfall grundsätzlich 26 Wochen, 
in Ausnahmefällen bis zu 52 Wochen und darüber hin
aus), wird die Heilbehandlung als Versicherungsleistung 
nunmehr ohne zeitliche Begrenzung gewährt. Die für 
die Gewährung einer Invalidenrente erforderliche 
Wartezeit gilt jetzt auch dann als erfüllt, wenn ein 
Versicherter mindestens zwei Drittel des Zeitraums 
vom Abschluß der Schulausbildung bis zum Eintritt 
der Invalidität sozialpflichtversichert war. Eine fühl
bare Verbesserung tritt ferner für rentenberechtigte 
Personen ein, die auf Grund ihrer Pflegebedürftigkeit 
Anspruch auf ein Pflegegeld haben; denn sie erhalten 
dieses Pflegegeld jetzt auch bei Ausübung einer Be
rufstätigkeit, und zwar ohne Rücksicht auf die Höhe 
ihres Arbeitseinkommens und selbst dann, wenn die 
Rente wegen der Höhe dieses Einkommens nicht aus
gezahlt wird. Ähnliche Vergünstigungen treten — je-

12 vgl. -z. B. Ziff. 11 ider Bestimmungen für Postmietbehälter 
(Anlage 2 zur Postordnung), wonach der Schadensersatzbetrag 
für einen in Verlust geratenen oder beschädigten Behälter im 
Verwaltungszwangsverfahren eingezogen werden kann.

weils für bestimmte Personengruppen — nach der Ver
ordnung über die weitere soziale Sidierung der Blin
den und anderer Schwerbeschädigter vom 18. Juni 1959 
(GBl. I S. 606) und der Zweiten Verordnung über die 
Verbesserung der Renten der Bergleute vom gleichen 
Tage ( GBl. I S. 608) sowie der Dritten Durchführungs
bestimmung zur Verordnung über die Zahlung eines 
staatlichen Kinderzuschlages vom 12. Mai 1959 (GBl. I 
S. 557) in Kraft.

Die sozialversicherungsrechtliche Stellung der Mit
glieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften wird, 
nachdem erst kürzlich für LPG-Mitglieder eine grund
sätzliche Neuregelung getroffen worden ist1®, weiter 
verstärkt und vereinheitlicht durch die Verordnung 
über die Sozialpflichtversicherung für Mitglieder der 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks und der 
Produktionsgenossenschaften werktätiger Fischer vom 
30. April 1959 (GBl. I S. 513). Danach unterliegen die 
Mitglieder der PGH und der PGF ebenfalls mit Wir
kung vom 1. Mai 1959 ausnahmslos der Sozialversiche
rungspflicht bei der Deutschen Versicherungs-Anstalt 
und erhalten die Versicherungsleistungen in dem glei
chen Umfang, in dem sie Arbeitern und Angestellten 
zustehen. Die Beiträge belaufen sich auf 20 Prozent 
der beitragspflichtigen Einkünfte, mindestens jedoch 
auf monatlich 8 DM, und sind zu gleichen Teilen vom 
Mitglied und von der Produktionsgenossenschaft zu 
tragen. Grundlage für die Berechnung der Beiträge 
sind die Einkünfte, die die Mitglieder als Arbeitsver
gütung (bei PGF einschließlich der in Form von Pro
dukten erhaltenen) und jährlich als einmalige Bezüge 
aus dem Nettogewinn der Genossenschaft erzielen.

Diese Veränderungen im Sozialversicherungsrecht 
haben auch zu der Neuregelung geführt, die nach der 
Anordnung Nr. 2 über das Verfahren für die Sozial
versicherung bei der Deutschen Versicherungs-Anstalt
— Verfahrensordnung — vom 2. Juni 1959 (GBl. I S. 584) 
im Beschwerdeverfahren eingetreten ist. Hiernach wer
den anstelle der bisherigen Kommission zwei Be
schwerdekommissionen gebildet: für Mitglieder sozia
listischer Produktionsgenossenschaften einerseits und 
für Bauern, Handwerker, selbständig Erwerbstätige, 
Unternehmer sowie freiberuflich Tätige andererseits. 
Die Mitglieder der Beschwerdekommission für Mit
glieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
werden durch den Beirat für LPG und den Beirat für 
PGH beim Rat des Kreises nominiert.

*

Die Gesetzgebung auf dem Gebiet der A u ß e n 
p o l i t i k  zeigt aufs neue die ständig wachsende inter
nationale Autorität der Deutschen Demokratischen Re
publik. Ausdruck unserer unlösbaren Verbundenheit 
zur sozialistischen Völkergemeinschaft ist der im Be
richtszeitraum nahezu abgeschlossene A u s b a u  d e s  
N e t z e s  d e r  K o n s u l a r -  u n d  R e c h t s h i l f e 
v e r t r ä g e  mit den Staaten des sozialistischen Lagers. 
Der mit dem Gesetz über den Konsularvertrag vom
27. Januar 1959 zwischen der Deutschen Demokra
tischen Republik und der Volksrepublik China vom 
3. April 1959 (GBl. I S. 265) ratifizierte Staatsvertrag
— übrigens der erste dieser Art, den die Volksrepublik 
China bisher abgeschlossen hat — ist eines der vielen 
wertvollen Ergebnisse der großen Reise in den Nahen 
und den Fernen Osten, die vor einiger Zeit eine Regie
rungsdelegation der DDR unter Führung von Minister
präsident Otto Grotewohl unternommen hatte. Das 
Abkommen, das nach der Bekanntmachung vom
10. Juni 1959 (GBl. I S. 581) am 4. Juni 1959 in Kraft 
getreten ist, wird zur weiteren Festigung und Vertie
fung der engen wirtschaftlichen und kulturellen Zu
sammenarbeit zwischen den beiden vertragschließen
den Staaten beitragen. Das gleiche gilt für das mit dem 
Gesetz über den Konsularvertrag vom 11. Januar 1959 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Volksrepublik Albanien vom 3. April 1959 (GBl. I 
S. 289) ratifizierte Abkommen. Beide Staatsverträge 
sind von den gleichen Grundprinzipien getragen und 
auch in ihrem Inhalt im einzelnen nahezu vollständig

13 vgl. Gesetzgetmngsüberslcht für das I. Quartal 1959, NJ 
1959 S. 299.
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